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Stadtverordnetenversammlung am 27.06.2019; 
Tagesordnungspunkt Anfrage der ALA-Fraktion betreffend Anfrage barrierefreie Haltestellen 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Anfrage der ALA-Stadtverordnetenfraktion  
 

1. Wie viele Bushaltestellen gibt es in Alsfeld? 
2. Wie veile davon sind bereits barrierefrei? 
3. Welche Pläne bestehen zum Ausbau barrierefreier Haltestellen? 

 
wird wie folgt beantwortet: 
 
Im Fachbereich 2 befindet sicht eine Liste aller Bushaltestellen in der Kernstadt und in den Stadtteilen. 
Diese Liste wird in unregelmäßigen Abständen aktualisiert und an die aktuellen Fahrpläne angepasst. 
 
Zu 1.: 
Nach dieser Liste sind derzeit 36 Haltestellen bzw. 57 Haltepunkte in der Kernstadt in Benutzung.  
Haltepunkte: In der Regel besteht eine Haltestelle aus zwei meist gegenüberliegenden Haltepunkten. Einige 
Haltestellen sind nur einseitig vorhanden. 
 
In den Stadtteilen befinden sich insgesamt 41 Haltestellen bzw. 65 Haltepunkte. 
 
 
Zu 2.: 

 

 
  

Der Magistrat der Stadt Alsfeld - Postfach 1560 - 36295 Alsfeld   
 
Damen und Herren der 
Stadtverordnetenversammlung 
 
nachrichtlich 
Mitglieder des Magistrats 
 

  
Alsfeld, den 18.06.2019  
 

Sachbearbeiter: Michael Hölscher /hoe 
Sammel-Nr.: (06631) 182-0 
Durchwahl: (06631) 182-222 
Telefax:  (06631) 182-7222 
E-mail: 
Liegenschaftsmanagement@stadt.alsfeld.
de 
Dienstgebäude: Hochzeitshaus 
Zimmer-Nr.: 210 

Aktenzeichen (bitte angeben): 
22-022.31 anfragenanträge 
Schriftstück-Nr.: 117128 

Öffnungszeiten 
Montag: 8.30 – 16.00 Uhr 
Dienstag: 8.30 – 12.00 Uhr 
Mittwoch: 8.30 – 12.00 Uhr 
Donnerstag: 8.30 – 18.00 Uhr 
Freitag: 8.30 - 12.00 Uhr  
 
Alsfeld im Internet: http://www.alsfeld.de 
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Insgesamt sind bereits 16 Haltestellen in der Kernstadt und den Stadtteilen barrierefrei ausgebaut. 
 
Zu 3.: 
Im Rahmen von Straßen-Sanierungsmaßnahmen werden dort vorhandene Bushaltestellen immer 
barrierefrei hergerichtet, gleiches gilt auch bei einem Neubau einer Haltestelle.  
 
Eine Entscheidung, welche Bushaltestellen zusätzlich barrierefrei ausgebaut werden sollen bzw. müssen, 
ist derzeit noch nicht gefallen. 
 
Nachfolgend, zu diesem Thema, eine Nachricht des ZOV vom 20.05.2019 
„Laut Aussage des ZOV-Verkehr gilt der gesetzliche Auftrag gemäß Personenbeförderungsgesetz für alle 
Kommunen, bis 2022 alle Bushaltestellen barrierefrei auszubauen“ 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Stephan Paule 
Bürgermeister 
 


